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Zusammenfassend zeigt das Ergebnis der staubtechnischen Untersuchung, dass selbst unter An-

nahme konservativer Ansätze, die aus gutachterlicher Sicht höchstwahrscheinlich zu einer deutli-

chen Überschätzung der Staubimmissionen führen, die Immissionswerte aller betrachteten Staub-

fraktionen bzw. des Staubniederschlags sicher eingehalten werden. Aus gutachterlicher Sicht sind 

keine relevanten Staubemissionen im geplanten Baugebiet zu erwarten, die durch den zuvor ge-

nannten Betrieb des Zimmermeisters Volker Hedder hervorgerufen werden. 

 

Bei der Ermittlung der Gesamtzusatzbelastung an Staubimmissionen wurde ein ordnungsgemäßer 

Betrieb der Anlage zu Grunde gelegt.  

 

Nachstehender Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit größter Sorgfalt erstellt. 

Dieser Bericht besteht aus 40 Seiten und 4 Anlagen mit 83 Anlagenblättern. 

 

Lingen, den 28.08.2023 Tr/IH 

ZECH Umweltanalytik GmbH 

                       

geprüft durch:  i. V. Tobias Lehre, B. Sc. 

                                        

 

erstellt durch:  ppa. Dr. rer. nat. Ralf Wilhelm Troff 
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2.) Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bienenbüttel plant die Aufstellung des Bebauungsplanes "Poststraße-Nord" in 

29553 Bienenbüttel. Das Plangebiet befindet sich nördlich des Betriebes Zimmerermeister Volker 

Hedder an der Poststraße 20. 

 

Im Rahmen des Verfahrens ist eine staubtechnische Prognoseuntersuchung zur Ermittlung der 

Staubimmissionssituation (Feinstaub PM10 und PM2,5 sowie Staubniederschlag), hervorgerufen 

durch den südlich des Plangebietes gelegenen Betrieb von Zimmermeister Volker Hedder, durch-

zuführen. 

 

Anhand der im Rahmen dieser Untersuchung ermittelten Emissionen sollen mit Hilfe der Ausbrei-

tungsrechnung die Gesamtzusatzbelastungen an Feinstaub PM10 und PM2,5 sowie der Staubnie-

derschlag berechnet werden. Die ermittelten Immissionen sollen gemäß TA Luft [1] beurteilt wer-

den. Die Gesamtbelastung an Staubimmissionen und Staubniederschlag wird unter Berücksichti-

gung der Hintergrundbelastung der LÜN-Messstationen Wendland und Wolfsburg [11] abge-

schätzt. 

 

Dieser Untersuchungsbericht beschreibt die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Emissionen 

und Immissionen. Die Anforderungen an Immissionsprognosen gemäß VDI-Richtlinie 3783, 

Blatt 13 [3] werden berücksichtigt. 
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3.) Beurteilungsgrundlagen und Richtwerte 

 

3.1 Immissionsorte 

Als Immissionsorte wurden zwei Orte im geplanten Baugebiet direkt an der Poststraße gewählt. 

Ein weiterer Immissionsort wurde auf dem Grundstück an der Billungstraße 2 gewählt, da dies die 

nächstgelegene Wohnbebauung zum Betrieb des Zimmermeisters Volker Hedder ist. Die Immissi-

onsorte sind im Rahmen der Ausbreitungsrechnung als Analysenpunkte (ANP) festgelegt worden 

und sind im Lageplan dargestellt (Anlage 1). 

 

Tabelle 1 berücksichtigte Immissionsorte 

Immissionsort Adresse 

ANP_1 Immissionsort auf dem geplanten Baugebiet direkt an der Poststraße  

ANP_2 Immissionsort auf dem geplanten Baugebiet direkt an der Poststraße 

ANP_3 Billungstraße 2, Bienenbüttel 
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3.2.2 Bagatellmassenströme 

Bei der Bewertung von anlagenbezogenen Staubemissionen wird zur Voreinschätzung die Ge-

samtstaubfracht einer Anlage mit so genannten Bagatellmassenströmen verglichen. Diese Baga-

tellmassenströme dienen dazu, um in Genehmigungs- und Überwachungsverfahren die Untersu-

chungsumfänge für kleine Quellen bzw. Anlagen zu reduzieren. Die Bagatellmassenströme sind in 

Kapitel 4.6. in der Tabelle 7 der TA Luft [1] festgelegt. In der nachfolgenden Tabelle sind die hier 

relevanten Bagatellmassenströme für nach Nr. 5.5 der TA Luft [1] abgeleitete Emissionsmassen-

ströme angegeben. 

Tabelle 4 Bagatellmassenströme gemäß TA Luft [1] 

Schadstoffe Bagatellmassenstrom [kg/h] 

Gesamtstaub ohne Berücksichtigung der 

Staubinhaltsstoffe1 

1,0 

Partikel (PM10) ohne Berücksichtigung der 

Staubinhaltsstoffe 

0,8 

Partikel (PM2,5) ohne Berücksichtigung der 

Staubinhaltsstoffe 

0,5 

1: Bagatellmassenstrom für die Bestimmung der Immissionskenngrößen für Staubniederschlag 

 

Werden die Bagatellmassenströme unterschritten und soweit sich nicht wegen besonderer örtlicher 

Lage oder besonderer Umstände etwas anderes ergibt, ist gemäß TA Luft [1] eine Ermittlung der 

Immissionskenngröße für den jeweils emittierten Schadstoff im Genehmigungsverfahren nicht er-

forderlich. Die Bagatellmassenströme für diffuse Emissionen (z.B. offene Lagerung, offener Um-

schlag, Transportvorgänge draußen) betragen gemäß Nr. 4.6.1 der TA Luft [1] 10 % der Bagatell-

massenströme für abgeleitete Emissionsmassenströme. 

 

Die Massenströme der abgeleiteten Emissionen ergeben sich aus der Mittelung über die Betriebs-

stunden einer Kalenderwoche mit dem bei bestimmungsmäßigem Betrieb für die Luftreinhaltung 

ungünstigsten Betriebsbedingungen. Bei der Ermittlung sind die Emissionen der gesamten Anlage 

mit einzubeziehen. 
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3.2.3 Irrelevante Gesamtzusatzbelastung 

Zur Bewertung von luftverunreinigenden Stoffen ist in der TA Luft [1] ebenfalls eine Vereinfachung 

zur Bewertung kleiner Immissionsbeiträge, die von einer einzelnen Anlage hervorgerufen werden, 

enthalten: 

 

Gemäß den Vorgaben aus Nr. 4.2.2 der TA Luft 2021 [1] darf, sofern die nach Nummer 4.7 der TA 

Luft ermittelte Gesamtbelastung eines in Nummer 4.2.1 der TA Luft genannten luftverunreinigen-

den Stoffs an einem Beurteilungspunkt einen Immissionswert überschreitet, die Genehmigung we-

gen dieser Überschreitung nicht versagt werden, wenn hinsichtlich des jeweiligen Schadstoffes die 

Kenngröße für die Zusatzbelastung durch die Emissionen der Anlage an diesem Beurteilungspunkt 

3 % des Immissions-Jahreswertes nicht überschreitet und durch eine Auflage sichergestellt ist, 

dass weitere Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insbesondere Maßnahmen, die über den Stand der 

Technik hinausgehen, durchgeführt werden.  

 

Weiterhin soll gemäß Nr. 4.1 der TA Luft [1] die Bestimmung der Immissionskenngrößen entfallen, 

wenn die Gesamtzusatzbelastung irrelevant ist. Eine irrelevante Gesamtzusatzbelastung liegt ge-

mäß Nr. 4.1 der TA Luft [1] vor, wenn diese in Bezug auf Immissionswerte zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit und auf Staubniederschlag drei Prozent des Immissionswertes nicht 

überschreiten den zuvor beschriebenen Fällen ist eine Ermittlung der Gesamtbelastung nicht er-

forderlich.  

 

Die jeweiligen Jahreswerte, dieser sogenannten irrelevanten Zusatzbelastung sind in der folgen-

den Tabelle aufgelistet: 

Tabelle 5 Immissionswerte für die maximale Gesamtzusatzbelastung an Staubimmissionen 

bei Überschreitung der Immissionswerte bzw. ohne Ermittlung einer Vorbelastung  

Komponente 3 % des Immissionswertes 

Feinstaub PM10 1,2 µg/m3 

Feinstaub PM2,5 0,8 µg/m3 

Staubniederschlag 0,0105 g/(m2  d) 
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Die Kenngrößen für die Gesamtzusatzbelastung sind durch eine rechnerische Immissionsprogno-

se auf Basis einer mittleren jährlichen Häufigkeitsverteilung oder einer repräsentativen Jahreszeit-

reihe von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse zu bilden. 

 

3.3 Staubemissionen 

Staubemissionen können in gefasster wie auch in diffuser Form auftreten. Bei gefassten Quellen 

handelt es sich beispielsweise um Abluftkamine. Die Staubemissionen der gefassten Quellen wer-

den in der Regel mit Hilfe des jeweiligen Volumenstromes und der entsprechenden Emissionsbe-

grenzung gemäß TA Luft [1] bzw. 39. BImSchV [2] oder anhand der im Rahmen von Messungen 

ermittelten Reingasemissionen berechnet. Diffuse Staubemissionen treten im Wesentlichen bei der 

Lagerung, dem Umschlag sowie dem Transport von staubenden Gütern auf.  

 

3.3.1 Staubemissionen bei der Lagerung 

Die Staubemissionen - verursacht durch die Lagerung - werden auf der Grundlage der VDI-

Richtlinie 3790, Blatt 3 [7] für jeden emissionsrelevanten Verfahrensschritt ermittelt und für die je-

weiligen Materialien in Kapitel 4 aufgeführt. 

 

Die Entstehung von Staubemissionen aus der Lagerung erfolgt durch Winderosion und ist im  

Wesentlichen über die Oberfläche einer Halde bzw. Schüttbox sowie die Materialeigenschaften  

wie Korngröße und Materialfeuchte bestimmt.  

 

Staubemissionen aus der Lagerung können nur dann auftreten, wenn abwehfähiges Material an 

der Oberfläche vorhanden ist. Dies trifft auf Fraktionen mit Nullkornanteil zu. Sofern die mittlere 

Korngröße 5 mm überschreitet, werden keine relevanten Staubemissionen aus der Lagerung frei-

gesetzt. Niederschlag bzw. das Beregnen von Schüttguthalden mit Wasser führt zu einer Verringe-

rung der Staubentwicklung dieser Halden durch Abwehungen. Ein wesentlicher Effekt beim Bereg-

nen (natürlich oder als urbaner Vorgang) einer Schüttguthalde mit Nullkornanteilen und größeren 

Korndurchmessern ist das Einspülen der kleinen Partikel in das Schüttgut. Dies hat zur Folge, 

dass nach einer gewissen Zeit kein abwehfähiges Material an der Oberfläche vorhanden ist.  
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Erst nach dem Öffnen der Oberfläche durch z. B. Radlader, Bagger oder Kran, kann von dem 

Schüttgut wieder eine relevante Staubemission durch Abwehung freigesetzt werden. Zur Reduzie-

rung der Winderosion können Lagerhalden nach dem Einbringen von Material ausreichend berie-

selt werden, sodass die Staubemissionen aus der Lagerung erheblich reduziert werden können.  

 

3.3.2 Staubemissionen der Umschlagvorgänge 

Die Staubemissionen der Umschlagvorgänge werden auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 3790, 

Blatt 3 [7] für jeden emissionsrelevanten Verfahrensschritt ermittelt und für die jeweiligen Materia-

lien in Kapitel 4 aufgeführt. 

 

Die zum Umschlag und zur Aufbereitung der Materialien eingesetzten Maschinen können mit Be-

sprühungsanlagen ausgerüstet werden, die während des Betriebes eine ausreichende Befeuch-

tung z. B. von Aufgabetrichtern, Abgabebänder oder Sieb- bzw. Brechereinheiten gewährleisten.  

 

3.3.3 Staubemissionen der Transportvorgänge 

Die Staubemissionen - verursacht durch die Transportvorgänge - werden auf der Grundlage der 

VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4 [8] und der US-EPA [12] für jeden emissionsrelevanten Verfahrens-

schritt ermittelt und für die jeweiligen Materialien in Kapitel 4 aufgeführt. 

 

Beim Befahren von unbefestigten oder verschmutzten befestigten Betriebsflächen entstehen Stau-

bemissionen durch das Aufwirbeln von staubendem Material. 

 

Sofern die Fahrwege befestigt sind und sichergestellt ist, dass keine Verschmutzungen der Fahr-

wege durch Umschlagtätigkeiten stattfinden, sind keine Staubemissionen aus den Transportvor-

gängen zu erwarten.  

 

Wenn durch Umschlagtätigkeiten staubendes Material auf die Fahrwege verschleppt wird, so sind 

auch bei befestigten Fahrwegen Staubemissionen zu erwarten. Zur Reduzierung von Staubemis-

sionen können Fahrwege regelmäßig gereinigt und bei längeren Trockenzeiten befeuchtet werden.  
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3.4 Hintergrundbelastung 

Bei Überschreiten der irrelevanten Gesamtzusatzbelastung der Immissionswerte der einzelnen 

Luftschadstoffe, besteht die Möglichkeit der Beurteilung der Gesamtbelastung der Luftschadstoffe 

unter Berücksichtigung einer geeigneten Hintergrundbelastung. Zur Berechnung der Gesamtbelas-

tung der Immissionen wird die Gesamtzusatzbelastung zu der Hintergrundbelastung addiert. 

 

Zur Abschätzung der zu erwartenden Hintergrundbelastung wird auf die Luftqualitätsüberwachung 

des Landes Niedersachsen [11] zurückgegriffen. Als Vergleichswert für die vorliegende Situation 

wird die LÜN-Messstation Wendland (DENI060) für die Parameter PM10 und PM2,5 in Kombination 

mit der LÜN-Messstation Wolfsburg (DENI020) für den Parameter Staubniederschlag ausgewählt, 

da diese beiden Stationen zum einen alle hier relevanten Parameter erfassen und zum anderen im 

Vergleich zu anderen LÜN-Stationen eine relative Nähe zum hier betrachteten Standort haben.  

 

Es wurden aus dem aktuellen Jahresbericht zur Luftqualitätsüberwachung in Niedersachsen [11] 

die Mittelwerte für die Staubfraktionen PM10 und PM2,5 sowie den Staubniederschlag berücksich-

tigt. Im Rahmen einer konservativen Betrachtung wurden die Messwerte der letzten drei Jahre 

betrachtet, wobei der höchste Messwert als zu berücksichtigende Hintergrundbelastung herange-

zogen wurde. Eine entsprechende Zusammenfassung ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 6 Höchstwerte der Jahres- bzw. Tagesmittelwerte der Hintergrundbelastung der LÜN-

Messstationen Wendland (PM10 und PM2,5) sowie Wolfsburg (Staubniederschlag) [11] 

Jahr 
PM10 

[µg/m³] 

Anzahl Tage mit Ta-
gesmittelwerten > 50 

µg/m³ PM10 

PM2,5 

[µg/m³] 
Staubniederschlag 

[g/(m2*d)] 

2019 13 1 10 0,060 

2020 11 0 8 0,046 

2021 12 0 8 0,049 

 

Wie die Tabelle zeigt, sind im Rahmen der konservativen Betrachtung für die Staubfraktionen PM10 

und PM2,5 sowie für den Staubniederschlag die Werte des Jahres 2019 für die Hintergrundbelas-

tung heranzuziehen. 
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4.) Beschreibung der Anlage und Ermittlung der Emissionen 

 

4.1 Beschreibung der Anlage 

Zimmermeister Volker Heder betreibt an der Poststraße 20 in 29553 Bienenbüttel einen Zimmerei-

betrieb, der die Leistungen eines typischen Zimmereibetriebes anbietet [15, 17]. 

 

Auf dem Betriebsgelände finden Abbundarbeiten sowie Sägewerktätigkeiten mit Horizontal- oder 

Vertikalgatter statt. Zudem werden ein Doppelsäumer und ein Vertikalkran betrieben. Der Fuhrpark 

des Betriebes besteht aus einem Radlader und einem 7,5t-Pritschen-LKW [15].  

 

Gemäß Angabe von Herrn Hedder erfolgt die Anlieferung des Holzes in etwa einmal wöchentlich 

über ein Gespann aus Traktor und Anhänger, wobei pro Lieferung ca. 10 t Holz (Baumstämme) 

angeliefert werden. Das angelieferte Holz wird in der Regel auf dem Platz des Zimmereibetriebes 

abgeladen.  

 

Wenn das angelieferte Holz gesägt werden soll, wird es zur entsprechenden Säge transportiert 

und dort anschließend gesägt. Die Sägen befinden sich in einer dreiseitig geschlossenen Halle, 

die zum Platz hin offen ist. Auf der Rückseite der Halle befindet sich eine ca. 2 m x 2 m große Tür. 

 

Zukünftig plant der Betrieb von Herrn Hedder den Betrieb einer stationären Bandsäge im Außen-

bereich, mit der Rundholz zu Bauholz verarbeitet werden soll [17]. 

 

Fertige Holzprodukte (z.B. Balken oder Planken) werden abgeholt bzw. mit Hilfe des eigenen 

Fuhrparks ausgeliefert. 
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4.2 Allgemeine Informationen zur Ermittlung der Emissionen 

Da sowohl Baumstämme als auch die im Betrieb von Zimmermeister Volker Hedder hergestellten 

Holprodukte (z.B. Balken, Bretter und Planken) keine staubenden Güter darstellen, entstehen un-

seres Erachtens keine Staubemissionen bei deren Lagerung sowie bei deren Umschlag. Daher 

werden im Rahmen dieser staubtechnischen Untersuchung nur die durch das Sägen des Holzes 

sowie durch Transportvorgänge auf dem Gelände des Betriebes von Zimmermeister Volker Hed-

der entstehenden Staubemissionen berücksichtigt. Auf einen Ortstermin wurde im Rahmen der 

Bearbeitung verzichtet. 

 

Die Ermittlung der diffusen Staubemissionen erfolgt auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 3790, 

Blatt 3 und Blatt 4 [7, 8] und der US-EPA [12]. Bei der Ermittlung von Staubimmissionen werden 

für Schwebstaub und Staubniederschlag gemäß TA Luft [1] die Korngrößenklassen 1 bis 4 unter-

schieden.  

 

Die Ermittlung der diffusen Staubemissionen aus Lagerung und Umschlagsvorgängen erfolgt auf 

der Grundlage der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3 [7]. Mit Hilfe von Emissionsfaktoren für verschiede-

ne Vorgänge werden Jahresemissionen in kg/a berechnet. 
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4.6 Ermittlung der Staubemissionen durch das Sägen 

Als Sägearbeiten werden hier alle staubtechnisch relevanten Bearbeitungen von Holz zusammen-

gefasst. Die beim Sägen entstehenden Sägespäne können zu Staubemissionen führen. Hierbei ist 

allerdings zu beachten, dass in der Regel lediglich ein Teil dieser Sägespäne klein genug ist, um 

als Feinstaub in die Umgebung emittiert zu werden. Weiterhin sind die gesägten Hölzer gemäß 

Angabe des Betreibers in der Regel feucht, sodass auch die entstehenden Sägespäne feucht sind, 

was zu einer geringeren Staubemission führen sollte. 

 

Die Bearbeitung von Holz findet im geplanten Betrieb sowohl in der Sägehalle als auch im Außen-

bereich statt. Im Folgenden werden die jeweiligen Emissionsermittlungen beschrieben. 

 

Emissionen durch Sägearbeiten in der Sägehalle 

Bei Sägearbeiten in der dreiseitig geschlossenen Sägehalle können die staubrelevanten Anteile 

der entstehenden Sägespäne nicht bzw. nur eingeschränkt vom Wind erfasst und nach außen ge-

tragen werden. 

 

Um die staubrelevanten Anteile der Sägespäne für die Ausbreitungsrechnung erfassen zu können, 

wird konservativ davon ausgegangen, dass die Luft in der Halle, in der gesägt wird, Staubkonzent-

rationen enthält, die den Arbeitsplatzgrenzwerten entsprechen. Dies ist in der Realität nicht der 

Fall, sodass es bei diesem konservativen Ansatz unseres Erachtens zu einer deutlichen Über-

schätzung der von der Sägehalle ausgehenden Staubemissionen kommt. Für die Staubemissio-

nen aus der Sägehalle wird für den Gesamtstaub eine Konzentration von 10 mg/m³ (Arbeitsplatz-

grenzwert für E-Staub) und für die Feinstaubkonzentration PM2,5 eine Konzentration von 1,25 

mg/m³ angenommen. Die Feinstaubkonzentration PM10 wird in der Ausbreitungsrechnung konser-

vativ mit 50 % der Gesamtstaubkonzentration berücksichtigt. 
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Weiterhin wurde für die staubtechnische Ausbreitungsrechnung konservativ ein Volumen von 

1.600 m³ für die Sägehalle (20 m x 20 m x 4 m) angenommen, wobei in der Halle befindliche Gerä-

te, Maschinen und Ähnliches, was das Volumen real verkleinert, nicht berücksichtigt wurden. Der 

Luftaustausch in der Sägehalle findet durch natürliche Luftwechsel statt. Im Rahmen der Ausbrei-

tungsrechnung wurde von 4 kompletten Luftwechseln pro Stunde ausgegangen, was zu einem 

Luftwechsel von 6.400 m³/h führt und aufgrund der dreiseitig geschlossenen Bauweise der Halle 

unseres Erachtens ebenfalls eine Überschätzung darstellt. 

 

Die Emissionsquelle der Sägehalle wird in der Ausbreitungsrechnung als Volumenquelle ohne Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass die Halle dreiseitig geschlossen ist, modelliert. 

 

Im Rahmen eines konservativen Ansatzes werden keine emissionsmindernden Maßnahmen be-

rücksichtigt. 

 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Ansätze entstehen durch die Sägehalle Staube-

missionen von ca. 560,6 kg/a an Gesamtstaub, ca. 280,3 kg/a an Staub der Fraktion PM10 und ca. 

70,1 kg/a an Staub der Fraktion PM2,5. Dies stellt unseres Erachtens höchstwahrscheinlich eine 

deutliche Überschätzung der realen Situation dar. 

 

Emissionen durch Sägearbeiten im Außenbereich 

Auf Basis der vorliegenden Unterlagen [14, 15] werden im Rahmen dieser Untersuchung Staube-

missionen aus Sägearbeiten mit der geplanten stationären Bandsäge und durch den Einsatz von 

Handmaschinen berücksichtigt. 

 

Die Emissionen, die durch den Betrieb der stationären Bandsäge hervorgerufen werden, werden 

auf Basis von Emissionsfaktoren für das Sägen berechnet, die von der US EPA veröffentlicht wur-

den [9]. Für den Prozess des Sägens wird hier ein Staub-Emissionsfaktor von umgerechnet 0,175 

kg/t(Rundholz) für Gesamtstaub genannt. 
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Wenn man nun gemäß den Angaben des Betreibers eine angelieferten Holzmenge von 10 t pro 

Woche zugrunde legt und von durchschnittlich 52 Wochenlieferungen pro Jahr ausgeht, ergibt sich 

eine jährlich angelieferte Holz-Menge von 520 t/a. Konservativ wird zunächst davon ausgegangen, 

dass die komplette Jahresmenge mithilfe der geplanten Bandsäge bearbeitet wird. Um weitere 

Sägearbeiten mit der geplanten Bandsäge und ggf. Mehrfachbehandlungen des entsprechenden 

Holzes zu berücksichtigen, wird im Rahmen eines wiederum konservativen Ansatzes davon aus-

gegangen, dass die fünffache Menge (2.600 t/a) an Holz mit der geplanten Bandsäge bearbeitet 

wird. Die auf Basis dieses Ansatzes ermittelten Staubemissionen stellen aus gutachterlicher Sicht 

höchstwahrscheinlich eine Überschätzung der realen Staubemissionen dar. Die berücksichtigten 

Staubemissionen sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben. 

 

Neben dem Betrieb der geplanten stationären Bandsäge finden im Außenbereich vor der Sägehal-

le auch Sägearbeiten mit Handmaschinen statt. Die hierbei entstehenden Staubemissionen mit 25 

% der Staubemissionen, die durch den Betrieb der geplanten Bandsäge hervorgerufen werden, 

abgeschätzt (siehe nachfolgende Tabelle). 

Tabelle 10 Ermittelte Staubemissionen, die durch Sägearbeiten im Außenbereich hervor-

gerufen werden 

Vorgang Emissionen an Ge-

samtstaub [kg/a] 

Emissionen an 

Staub-PM10 [kg/a] 

Emissionen an 

Staub-PM2,5 [kg/a] 

Bandsäge 455,00 227,50 113,75 

Handmaschinen 113,75 56,88 28,44 

 

Für die Staubemissionen aus den Sägevorgängen wurde entsprechend der Literaturdaten ein 

PM10-Anteil am Gesamtstaub von 50 % sowie für den PM2,5-Anteil am Gesamtstaub von 25 % an-

genommen [9]. 



 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Seite 23 von 40 zum Bericht Nr. LS16330.2/02 

 

4.7 Ermittlung der Staubemissionen durch den betriebsbedingten Transport 

Das Betriebsgelände des Betriebes von Zimmermeister Volker Hedder hat sowohl befestigte als 

auch unbefestigte Wege. 

 

Die Ermittlung der transportbedingten diffusen Staubemissionen erfolgt für den Transport auf be-

festigten Straßen und Wegen auf der Grundlage der US-EPA [12], während die Ermittlung der 

Staubemissionen, die durch den Transport von Gütern auf unbefestigten wegen hervorgerufen 

werden, auf Basis der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3 und Blatt 4 [7, 8] ermittelt wurde. 

Im Rahmen der staubtechnischen Ermittlungen wurde eine Anzahl von 135 Regentagen pro Jahr 

berücksichtigt [8].  

 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird davon ausgegangen, dass die Pkw-Fahrten von Mitarbeitern 

und Kunden des Betriebes von Herrn Hedder auf befestigten Wegen erfolgen. Für die übrigen 

Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebsgelände wird im Rahmen eines konservativen Ansatzes 

davon ausgegangen, dass diese auf unbefestigten Fahrwegen stattfinden. 

 

Fahrbewegungen auf befestigten Wegen 

Zur Ermittlung der Staubemissionen für den Transport auf befestigten Straßen und Wegen wurde 

die Annahme getroffen, dass die Pkw ein mittleres Fahrzeuggewicht von 2 t haben und auf dem 

Gelände insgesamt jeweils eine Strecke von 150 m zurücklegen. Auf Basis der vorliegenden 

schalltechnischen Stellungnahmen wurde eine Anzahl von 41 Pkw-Fahrzeugbewegungen pro Tag 

berücksichtigt. Hieraus ergeben sich insgesamt 13.038 Fahrzeugbewegungen pro Jahr für den 

betriebsbezogenen Pkw-Verkehr durch Kunden und Mitarbeiter.  

 

Für die Ermittlung der Staubemissionen auf der Grundlage der US-EPA [12], die durch den Trans-

port auf befestigten Straßen und Wegen hervorgerufen werden, wurde ein Faktor für die Verunrei-

nigung der Straßen von s = 5 (sog. Silt Load) angesetzt. 
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Die auf Basis der zuvor beschriebenen Parameter berechneten Staubemissionen, die durch den 

betriebsbedingten Pkw-Verkehr durch Kunden und Mitarbeiter hervorgerufen werden, sind in der 

nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle 11 Ermittelte Staubemissionen aus dem Transport auf befestigten Wegen 

Vorgang Emissionen an Ge-

samtstaub [kg/a] 

Emissionen an 

Staub-PM10 [kg/a] 

Emissionen an 

Staub-PM2,5 [kg/a] 

Pkw-Verkehr  53,7 10,3 2,5 

 

Fahrbewegungen auf unbefestigten Wegen 

Wie bereits beschrieben, wird in dieser Untersuchung konservativ davon ausgegangen, dass alle 

übrigen betriebsbedingten Verkehre auf unbefestigten Wegen stattfinden. Die für die Ermittlung 

der entsprechenden hierdurch hervorgerufenen Staubemissionen verwendeten Parameter werden 

im Folgenden beschrieben. Hierbei wurde konservativ ein Aufschlag von 20 % als Puffer bei den 

hier beschriebenen Transportvorgängen auf unbefestigten Wegen berücksichtigt. 

 

Die Wegstrecken der einzelnen zu berücksichtigenden Fahrwege der jeweiligen Transportvorgän-

ge (Hin- und Rückfahrten) wurden anhand der Gegebenheiten vor Ort sowie Satellitenbildern ab-

geschätzt. 

 

Für das Gespann aus Traktor und Anhänger, dass gemäß Angaben des Betreibers die Holzstäm-

me anliefert, wurde ein mittleres Leergewicht von 15 t angenommen, was bei einer Zuladung von 

10 t Stämmen zu einem Gesamtgewicht von 25 t führt. Hieraus ergibt sich ein mittleres Gewicht 

des Fahrzeuges von 20 t. Es wird davon ausgegangen, dass das Gespann bei Anlieferung des 

Holzes eine mittlere Wegstrecke von ca. 200 m auf dem Betriebsgelände zurücklegt. Inklusive des 

beschriebenen Puffers von 20 % ergeben sich jährlich 62 berücksichtigte Fahrbewegungen für das 

Gespann aus Traktor und Anhänger. 

 

Für den Abtransport der Holzfertigprodukte wurde von einem 7,5 t-LKW mit einem Leergewicht von 

4,5 t und einer Zuladung von 3 t ausgegangen. Für dieses Fahrzeug ergibt sich ein mittleres Ge-

wicht von 6 t. Für die Fahrzeugbewegungen der 7,5 t-LKW wird ebenfalls davon ausgegangen, 

dass diese eine mittlere Wegstrecke von 200 m auf dem Betriebsgelände zurücklegen. Inklusive 

des Puffers von 20 % ergeben sich jährlich 208 berücksichtigte Fahrbewegungen für den 7,5 t-

LKW. 
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Der Holztransport der Stämme in die Sägehalle sowie die Holz-Verladung für den Abtransport und 

weitere Transportvorgänge auf dem Betriebsgelände wurden mit einem Radlader berücksichtigt, 

für den ein mittleres Gewicht von 11 t angenommen wurde. Für die Transportvorgänge des Holzes 

wurde eine durchschnittliche Transportlast des Radladers von 0,5 t berücksichtigt. 

 

Für den Transport auf dem Betriebsgelände, der mit der Entladung bzw. Beladung von anliefern-

den bzw. abholenden Fahrzeugen zusammenhängt, wird angenommen, dass der Radlader eine 

mittlere Wegstrecke von jeweils 100 m zurücklegt. Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebe-

nen Annahmen (inkl. Puffer) ergeben sich für diesen Teilbereich 2.496 Fahrzeugbewegungen pro 

Jahr. 

 

Für die übrigen Transporte auf dem Betriebsgelände wird angenommen, dass der Radlader eine 

mittlere Wegstrecke von jeweils 150 m auf dem Platz vor der Sägehalle bzw. von jeweils 100 m auf 

der Fläche neben der Sägehalle zurücklegt. In einem konservativen Ansatz wird hier davon aus-

gegangen, dass die angelieferte Menge an Holz von 520 t/a über das gesamte Jahr gesehen 5-

mal auf dem Betriebsgelände bewegt wird. Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen An-

nahmen (inkl. Puffer) ergeben sich für diesen Teilbereich auf dem Platz vor der Sägehalle 6.240 

Fahrzeugbewegungen pro Jahr. Für den Bereich neben der Sägehalle wird in dieser Untersuchung 

davon ausgegangen, dass die Anzahl der Fahrzeugbewegungen geringer ist. Daher wird diese mit 

25 % der Fahrzeugbewegungen, die auf dem Platz vor der Sägehalle ermittelt wurden, auf 1.560 

Fahrzeugbewegungen pro Jahr abgeschätzt.  

 

Da sich auf dem Betriebsgelände aus gutachterlicher Sicht bei den transportbedingten Fahrzeug-

bewegungen u.a. aus Sicherheitsgründen keine hohen Geschwindigkeiten realisieren lassen, wird 

hier davon ausgegangen, dass die mittlere Fahrgeschwindigkeit auf den unbefestigten Wegen auf 

dem Betriebsgelände bei ca. 20 km/h liegt. Gemäß den Literatur-Angaben lässt sich hierdurch eine 

Minderung der Staubemissionen von ca. 50 % erzielen [13], welche hier berücksichtigt wurde. 

 

Die im Rahmen der zuvor beschriebenen Vorgehensweise ermittelten Staubemissionen aus 

Transportvorgängen auf unbefestigten wegen sind in der folgenden Tabelle angegeben. 
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5.) Ausbreitungsrechnung 

Die Berechnung der Staubausbreitung wurde mit dem Modell Austal [10] (Programm Austal View, 

Version 10.1.2.TG, I) durchgeführt, bei welchem es sich um die programmtechnische Umsetzung 

des in der TA Luft [1] festgelegten Partikelmodells der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 [5] handelt. 

 

Bei der Berechnung wurden die folgenden Parameter verwendet: 

Rauigkeitslänge z0: 0,5 m 

Qualitätsstufe qs:            +2 

Meteorologische Daten:  meteorologische Zeitreihe1)  

der Station Boizenburg (2009) 

Kantenlänge des Austal Rechengitters: 8 m, 16 m, 32 m, 64 m an die  

Ersatzanemometerposition angepasst 

 

In der Anlage 2 sind Auszüge der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsberechnung mit allen 

relevanten Quellparametern enthalten (Austal.log). 

 

Rechengebiet und Rechengitter 

Gemäß Anhang 2 der TA Luft [1] ist für das Rechengebiet einer einzelnen Emissionsquelle das 

Innere eines Kreises um den Ort der Quelle, dessen Radius das 50-.fache der Schornsteinbauhö-

he entspricht, anzusetzen. Tragen mehrere Quellen zur Gesamtzusatz- /Gesamtbelastung bei, so 

besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei be-

sonderen Geländebedingungen kann es erforderlich sein, das Rechengebiet größer zu wählen.  

 

Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wählen, dass Ort und Be-

trag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden können. Dies ist in der 

Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Quellhöhe nicht überschreitet. In Quellent-

fernungen größer als das 10-fache der Quellhöhe kann die horizontale Maschenweite proportional 

größer gewählt werden.  

 
1)  Eine meteorologische Zeitreihe ist durch Windgeschwindigkeit, Windrichtungssektor und Ausbreitungsklasse gekennzeichnet. Die 

meteorologische Zeitreihe gibt die Verteilung der stündlichen Ausbreitungssituationen im Jahres- und Tagesverlauf wieder. 
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Die Konzentration an den Aufpunkten wird als Mittelwert über ein vertikales Intervall vom Erdboden 

bis 3 m Höhe über dem Erdboden berechnet und ist damit repräsentativ für eine Aufpunkthöhe von 

1,5 m über Flur. Die so für ein Volumen oder eine Fläche des Rechengitters berechneten Mittel-

werte gelten als Punktwerte für die darin enthaltenen Aufpunkte. 

 

Für die Ausbreitungsrechnung wurde ein Untersuchungsgebiet von 11.400 m x 11.800 m mit der 

betrachteten Anlage im Zentrum gewählt. In diesem Gebiet wurde ein Rechengitter mit 64 m Ma-

schenweite festgelegt und feinere Netze mit 32 m, 16 m und 8 m Maschenweite wurden einge-

schachtelt, um die Rechengenauigkeit in Anlagennähe zu erhöhen. Die Aufteilung des Rechenge-

bietes in Rechengitter ist in der Anlage 1 dargestellt. Die Definition der Rechengitter kann dem 

Auszug der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsrechnung (Austal.log) in Anlage 2 entnom-

men werden.   

 

Statistische Unsicherheit 

Durch die Wahl einer ausreichenden Partikelzahl (Qualitätsstufe qs = +2, dies entspricht einer Par-

tikelzahl von 8 s-1) bei der Ausbreitungsrechnung wurde sichergestellt, dass die modellbedingte 

statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens, berechnet als statistische Streuung des be-

rechneten Wertes, weniger als 3 % des Immissionswertes beträgt.  

 

Zum Nachweis wurde im Bereich der umliegenden Immissionsorte Analysenpunkte festgelegt, für 

die die statistische Unsicherheit in der Anlage 3 angegeben ist.  
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Geländemodell 

Gemäß Nr. 12 des Anhangs 2 der TA Luft [1] sind bei der Ausbreitungsrechnung in der Regel Un-

ebenheiten des Geländes zu berücksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Höhendifferen-

zen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhöhe und Steigungen von 

mehr als 1 : 20 auftreten. Die Steigung ist dabei aus der Höhendifferenz über eine Strecke zu be-

stimmen, die dem 2-fachen der Schornsteinbauhöhe entspricht. 

 

Das Beurteilungsgebiet ist nicht eben. Die maximalen Geländesteigungen im Rechengebiet liegen 

oberhalb von 1 : 20 und unterhalb von 1 : 5. Geländeunebenheiten lassen sich daher mit Hilfe ei-

nes mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells auf Basis eines digitalen Geländemodells be-

rücksichtigen. Dieses Windfeldmodell wird auf Basis des topografischen Geländemodells der Shut-

tle Radar Topography Mission - SRTM1 (WebGIS) durch das in Austal [10] implementierte Modul 

TALdia erstellt. Die Verwendung eines digitalen Geländemodells ist somit aus gutachtlicher Sicht 

erforderlich.  

 

Rauigkeitslänge 

Die Bodenrauigkeit des Geländes wird durch die mittlere Rauigkeitslänge z0 beschrieben. Sie ist 

nach Tabelle 15 im Anhang 2 der TA Luft [1] aus den Landnutzungsklassen des Landbede-

ckungsmodells Deutschland (LBM-DE) zu bestimmen. 

 

Das Programm AUSTAL [10] kann die zutreffende Bodenrauigkeit selbstständig ermitteln, indem 

die Lage der Anlage auf ein vom Umweltbundesamt aus dem LBM-DE erstelltes Kataster ange-

wandt wird. Die Rauigkeitslänge wird gemäß Anhang 2 der TA Luft [1] für ein kreisförmiges Gebiet 

um die Emissionsquelle festgelegt, dessen Radius dem 15-fachen der Freisetzungshöhe, mindes-

tens aber 150 m beträgt. Setzt sich dieses Gebiet aus Flächenstücken mit unterschiedlicher Bo-

denrauigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauigkeitslänge durch arithmetische Mittelung mit 

Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flächenanteil zu bestimmen und anschließend auf den 

nächstgelegenen Tabellenwert zu runden. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob sich die Landnutzung 

seit Erhebung des Katasters wesentlich geändert hat oder eine für die Immissionsprognose we-

sentliche Änderungen zu erwarten sind. Ggf. ist eine manuelle Angabe der geänderten Rauigkeits-

länge erforderlich. 
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Die automatische Bestimmung der Rauigkeitslänge über die im Rechenprogramm integrierten  

Landnutzungsklassen des Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) ergab eine Rauigkeits-

länge z0 von 0,5 m für die derzeitige Nutzung. Mittels Luftbildvergleich, Erkenntnissen des Orts-

termins und unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung wurden die tatsächlichen Rauigkeiten 

(Gebäude, Bewuchs etc.) verifiziert. Übereinstimmend mit der automatischen Bestimmung der 

Rauigkeitslänge über das Rechenprogramm wird eine Rauigkeitslänge z0 von 0,5 m bei der Aus-

breitungsrechnung berücksichtigt.  

 

Meteorologische Daten 

Die Ausbreitungsberechnung wurde als Zeitreihenberechnung über ein Jahr durchgeführt. In Ziffer 

4.6.4.1 der TA Luft [1] ist festgelegt, dass die Berechnung auf der Basis einer repräsentativen Jah-

reszeitreihe durchzuführen ist.  

 

Für den Standort Bienenbüttel liegen keine meteorologischen Daten vor. Entsprechend des An-

hangs 2 der TA Luft [1] muss die meteorologische Situation mittels Übertragbarkeitsprüfung über-

prüft werden. Im Zuge dieser Übertragbarkeitsprüfung stellte sich heraus, dass die Station Boizen-

burg die beste Übereinstimmung bezüglich der Übertragbarkeit der meteorologischen Daten liefert. 

Eine tiefergehende Begründung dieser Umstände ist in Anlage 2 erläutert. 

 

Für die Station Boizenburg wurde aus einer mehrjährigen Reihe ein "für Ausbreitungszwecke re-

präsentatives Jahr" ermittelt. Bei der Prüfung wird das Jahr ausgewählt, das in der Windrichtungs-

verteilung der langjährigen Bezugsperiode am nächsten liegt. Dabei werden sowohl primäre als 

auch sekundäre Maxima der Windrichtung verglichen. Alle weiteren Windrichtungen werden in der  

Reihenfolge ihrer Häufigkeiten mit abnehmender Gewichtung ebenso verglichen und bewertet. 

Anschließend werden die jährlichen mittleren Windgeschwindigkeiten auf ihre Ähnlichkeit im Ein-

zeljahr mit der langjährigen Bezugsperiode verglichen. Das Jahr mit der niedrigsten Abweichung 

wird als repräsentatives Jahr ermittelt. Aus den Messdaten der Station Boizenburg wurde aus der 

oben genannten Bezugsperiode nach den aufgeführten Kriterien das Jahr 2009 als repräsentativ 

ermittelt. Eine grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen ist in Anlage 2 

dargestellt. 
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Berücksichtigung von Bebauung 

Gebäude können die Luftströmung beeinflussen. Beim Anströmen eines Hindernisses wird die Luft 

nach oben und zur Seite abgedrängt. Bei der Umströmung bildet sich so vor dem Hindernis ein 

Stauwirbel und hinter dem Hindernis ein sogenanntes Rezirkulationsgebiet. Wenn Luft in diesen 

Bereich gelangt, wird sie in Richtung Erdboden transportiert, was zu einer Erhöhung der Konzent-

ration an Luftbeimengungen in Bodennähe führen kann.  

 

Gemäß Anhang 2, Nr. 11 der TA Luft [1] sind ggf. Einflüsse von Bebauung auf die Immissionen im 

Rechengebiet zu berücksichtigen. Gebäude, deren Entfernung von der Ableithöhe der Quelle grö-

ßer als das Sechsfache ihrer Höhe und größer als das Sechsfache der Ableithöhe ist, können ver-

nachlässigt werden. Sofern die Quellhöhen die Gebäudehöhen um mehr als das 1,7-fache überra-

gen, können Gebäudeeinflüsse mittels der Rauigkeitslänge z0 und der Verdrängungshöhe d0 aus-

reichend berücksichtigt werden.  

 

Für geringere Ableithöhen ist gemäß der TA Luft [1] für immissionsseitig relevante Aufpunkte zu 

prüfen, ob diese außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs der quellnahen Gebäude (bei-

spielsweise außerhalb der Rezirkulationszonen) liegen. Dies kann mit Hilfe des Programmes 

WinSTACC [16] (siehe VDI 3781 Blatt 4) erfolgen. Sollte dies der Fall sein, so können die Einflüs-

se der Bebauung auf das Windfeld und die Turbulenzstruktur mit Hilfe des in Austal [10] integrier-

ten diagnostischen Windfeldmodells TALdia berücksichtigt werden. Andernfalls sollte hierfür der 

Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells für Gebäudeumströmung geprüft werden [1]. 

 

Im vorliegenden Fall befinden sich die Immissionsorte nicht im unmittelbaren Einflussbereich der 

quellnahen Gebäude, so dass das zum Programmsystem AUSTAL [10] gehörende diagnostische 

Windfeldmodell TALdia angewendet werden kann. 

 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden keine Gebäude im Modell berücksichtigt. 
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Quellparameter 

Die Angabe und Festlegung der Quellgeometrie ist Grundlage für die Modellierung und Implemen-

tierung der relevanten Quellen in das Ausbreitungsmodell. Dabei beeinflusst diese das Ausbrei-

tungsverhalten von Emissionen in der Atmosphäre deutlich und ist damit ebenso grundlegend für 

die Interpretation der Ergebnisse. In der Praxis kommen Quellformen wie Punkt-, Linien-, Flächen- 

oder Volumenquellen vor.  

 

Die Quellen wurden als Volumenquellen von 0 m bis 4 m modelliert. Die Ausbreitungsrechnungen 

wurden ohne Berücksichtigung der Abgasfahnenüberhöhung durchgeführt. 

 

Deposition 

Bei der Berechnung des Staubniederschlags wurden die Depositionsgeschwindigkeiten gemäß 

dem Anhang 2 Tabelle 14 der TA Luft [1] verwendet. Darüber hinaus wurde unter Verwendung der 

durch das UBA zur Verfügung gestellten Niederschlagsdaten gemäß den Vorgaben der TA Luft [1] 

die nasse Deposition berücksichtigt. 
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6.) Beurteilung der Immissionssituation und Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung 

Anhand der jeweils ermittelten Emissionen wurde mit Hilfe der Ausbreitungsrechnung die Gesamt-

zusatzbelastung an Feinstaub PM10 und PM2,5 sowie der Staubniederschlag berechnet. Unter Be-

rücksichtigung der Messdaten der LÜN-Stationen Wendland und Wolfsburg [11] wurde eine Ab-

schätzung der der Gesamtbelastung an Staubimmissionen durchgeführt. Im Rahmen dieser Unter-

suchung wurde ein ordnungsgemäßer Betrieb der Anlage zu Grunde gelegt.  

 

Gesamtzusatzbelastung an Staubimmissionen 

In den Anlagen 3 sind die hier zu betrachtenden Gesamtzusatzbelastungen an Staub-               

Immissionen anhand des Immissionswertes der jeweiligen irrelevanten Gesamtzusatzbelastung 

grafisch dargestellt und in den nachfolgenden Tabellen zur Übersicht aufgeführt.  

 

Tabelle 14  Immissionswerte für PM10, PM2,5 sowie Staubniederschlag an den Immissionsorten 

Immissionsort Immissionswert PM10 

[µg/m³] 

Immissionswert 

PM2,5 [µg/m³] 

Staubniederschlag 

g/(m²· d) 

ANP_1 9,0 3,3 0,0346 

ANP_2 1,9 0,8 0,0048 

ANP_3 5,5 2,1 0,0180 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gesamtzusatzbelastung an Feinstaub PM10 am Immissionsort mit 

der höchsten Belastung 9,0 µg/m³ beträgt (ANP_1). Der Immissionswert der irrelevanten Gesamt-

zusatzbelastung von 1,2 µg/m³ wird überschritten, eine Betrachtung der Gesamtbelastung an 

Feinstaub PM10 ist somit erforderlich. 

 

Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die Gesamtzusatzbelastung an Feinstaub PM2,5 am Immis-

sionsort mit der höchsten Belastung 3,3 µg/m³ beträgt (ANP_1). Der Immissionswert der irrelevan-

ten Gesamtusatzbelastung von 0,8 µg/m³ wird überschritten, eine weitere Betrachtung der Ge-

samtbelastung an Feinstaub PM2,5 ist somit erforderlich. 
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Quellen-Parameter
Projekt: Bienenbuettel

Volumen-Quellen

Quelle
ID

X-Koord.
[m]

Y-Koord.
[m]

Laenge
X-Richtung

[m]

Laenge
Y-Richtung

[m]

Laenge
Z-Richtung

[m]

Drehwinkel
[Grad]

Emissions-
hoehe

[m]

Austritts-
geschw.

[m/s]

Zeitskala
[s]

0,00600354,67 5888840,89 20,00 20,00 0,004,00QUE_1 337,8 0,00

Sägehalle

0,00600410,72 5888841,65 45,00 60,00 0,002,00QUE_2 67,9 0,00

Platz - Transport und Handmaschinen

0,00600358,10 5888858,40 54,00 6,00 0,001,00QUE_3 67,1 0,00

An- und Abfahrt der Pkw (Kunden & Mitarbeiter)

0,00600368,40 5888910,70 22,00 55,00 0,002,00QUE_4 251,3 0,00

Anlieferung - Lkw bzw. Traktor-Gespann

0,00600382,68 5888852,80 26,00 14,00 0,002,00QUE_5 246,9 0,00

Materialtransport neben der Halle

0,00600386,50 5888874,14 15,00 4,00 0,003,00QUE_6 249,3 0,00

Bandsäge

0,00600381,18 5888860,18 15,00 0,50 0,000,30QUE_7 69,6 0,00

Sägespänehalde an der Bandsäge
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Emissionen
Projekt: Bienenbuettel

PM PM25

Quelle: QUE_1 - Sägehalle

Emissionszeit [h]: 4056 4056
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

? pm-1 ? pm25-1
? pm-2
? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,588E+2 6,980E+1

PM PM25

Quelle: QUE_2 - Platz - Transport und Handmaschinen

Emissionszeit [h]: 4989 4989
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

? pm-1 ? pm25-1
? pm-2
? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,541E+3 6,789E+1

PM PM25

Quelle: QUE_3 - An- und Abfahrt der Pkw (Kunden & Mitarbeiter)

Emissionszeit [h]: 4989 4989
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

? pm-1 ? pm25-1
? pm-2
? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,352E+1 2,514E+0

PM PM25

Quelle: QUE_4 - Anlieferung - Lkw bzw. Traktor-Gespann

Emissionszeit [h]: 4989 4989
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

? pm-1 ? pm25-1
? pm-2
? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,922E+1 5,388E-1

PM PM25

Quelle: QUE_5 - Materialtransport neben der Halle

Emissionszeit [h]: 4056 4056
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

? pm-1 ? pm25-1
? pm-2
? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,833E+2 5,111E+0
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Emissionen
Projekt: Bienenbuettel

PM PM25

Quelle: QUE_6 - Bandsäge

Emissionszeit [h]: 4056 4056
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

? pm-1 ? pm25-1
? pm-2
? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,508E+2 1,135E+2

PM PM25

Quelle: QUE_7 - Sägespänehalde an der Bandsäge

Emissionszeit [h]: 8722 8722
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 4,658E-2 7,452E-3

16,0% pm-1 100,0% pm25-1
24,0% pm-2
60,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,063E+2 6,500E+1

Gesamt-Emission [kg oder MGE]: 3,213E+3 3,243E+2

Gesamtzeit [h]:  8722
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Variable Emissionen
Projekt: Bienenbuettel

Quellen: QUE_1 (Sägehalle)

Szenario Stoff
Emission 
Dauer [h]

Emissionsrate
[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission
[kg oder MGE]

07 - 20 Uhr pm-1  4.056 1,721E-2 6,980E+1
07 - 20 Uhr pm-2  4.056 5,166E-2 2,095E+2
07 - 20 Uhr pm-u  4.056 6,890E-2 2,795E+2
07 - 20 Uhr pm25-1  4.056 1,721E-2 6,980E+1

Quellen: QUE_2 (Platz - Transport und Handmaschinen)

Szenario Stoff
Emission 
Dauer [h]

Emissionsrate
[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission
[kg oder MGE]

6 - 22 Uhr pm-1  4.989 1,361E-2 6,789E+1
6 - 22 Uhr pm-2  4.989 7,704E-2 3,844E+2
6 - 22 Uhr pm-u  4.989 2,183E-1 1,089E+3
6 - 22 Uhr pm25-1  4.989 1,361E-2 6,789E+1

Quellen: QUE_3 (An- und Abfahrt der Pkw (Kunden & Mitarbeiter))

Szenario Stoff
Emission 
Dauer [h]

Emissionsrate
[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission
[kg oder MGE]

6 - 22 Uhr pm-1  4.989 5,040E-4 2,514E+0
6 - 22 Uhr pm-2  4.989 1,548E-3 7,723E+0
6 - 22 Uhr pm-u  4.989 8,676E-3 4,328E+1
6 - 22 Uhr pm25-1  4.989 5,040E-4 2,514E+0
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Variable Emissionen
Projekt: Bienenbuettel

Quellen: QUE_4 (Anlieferung - Lkw bzw. Traktor-Gespann)

Szenario Stoff
Emission 
Dauer [h]

Emissionsrate
[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission
[kg oder MGE]

6 - 22 Uhr pm-1  4.989 1,080E-4 5,388E-1
6 - 22 Uhr pm-2  4.989 9,720E-4 4,849E+0
6 - 22 Uhr pm-u  4.989 2,772E-3 1,383E+1
6 - 22 Uhr pm25-1  4.989 1,080E-4 5,388E-1

Quellen: QUE_5 (Materialtransport neben der Halle)

Szenario Stoff
Emission 
Dauer [h]

Emissionsrate
[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission
[kg oder MGE]

07 - 20 Uhr pm-1  4.056 1,260E-3 5,111E+0
07 - 20 Uhr pm-2  4.056 1,127E-2 4,570E+1
07 - 20 Uhr pm-u  4.056 3,265E-2 1,324E+2
07 - 20 Uhr pm25-1  4.056 1,260E-3 5,111E+0

Quellen: QUE_6 (Bandsäge)

Szenario Stoff
Emission 
Dauer [h]

Emissionsrate
[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission
[kg oder MGE]

07 - 20 Uhr pm-1  4.056 2,797E-2 1,135E+2
07 - 20 Uhr pm-2  4.056 2,797E-2 1,135E+2
07 - 20 Uhr pm-u  4.056 5,519E-2 2,238E+2
07 - 20 Uhr pm25-1  4.056 2,797E-2 1,135E+2
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 Aufgabenstellung 

Der Auftraggeber plant Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft in einem Untersuchungsgebiet in der Einheits-
gemeinde Bienenbüttel, im Landkreis Uelzen in Niedersachsen. 

Bei der in den Ausbreitungsrechnungen betrachteten Anlage handelt es sich um einen Zimmereibetrieb inkl. 
kleinem Sägewerk. Die Quellhöhen liegen in einem Bereich von bodennah bis maximal 10 m über Grund. 

Die TA Luft sieht vor, meteorologische Daten für Ausbreitungsrechnungen von einer Messstation (Bezugs-
windstation) auf einen Anlagenstandort (Zielbereich) zu übertragen, wenn am Standort der Anlage keine 
Messungen vorliegen. Die Übertragbarkeit dieser Daten ist zu prüfen. Die Dokumentation dieser Prüfung 
erfolgt im vorliegenden Dokument. 

Darüber hinaus wird eine geeignete Ersatzanemometerposition (EAP) ermittelt. Diese dient dazu, den mete-
orologischen Daten nach Übertragung in das Untersuchungsgebiet einen Ortsbezug zu geben. 

Schließlich wird ermittelt, welches Jahr für die Messdaten der ausgewählten Bezugswindstation repräsenta-
tiv für einen größeren Zeitraum ist. 
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 Beschreibung des Anlagenstandortes 

 Lage 
Der untersuchte Standort befindet sich in der Gemeinde Bienenbüttel in Niedersachsen. Die folgende Abbil-
dung zeigt die Lage des Standortes. 

 
Abbildung 1: Lage der Gemeinde Bienenbüttel in Niedersachsen 

Die genaue Lage des untersuchten Standortes in Bienenbüttel ist anhand des folgenden Auszuges aus der 
topographischen Karte ersichtlich. 
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Abbildung 2: Lage des Standortes in Bienenbüttel 

In der folgenden Tabelle sind die Koordinaten des Standortes angegeben. 

Tabelle 1: UTM-Koordinaten des Standortes 

RW 32600378 

HW 5888846 

 

 Landnutzung 
Der Standort selbst liegt am westlichen Rand des Kernortes der Gemeinde Bienenbüttel im Übergang zum 
nordwestlichsten Rand des Gemeindeteils Wichmannsburg. Die Umgebung des Standortes ist durch eine 
wechselnde Landnutzung geprägt. Unterschiedlich dicht bebautes Siedlungs- und Gewerbegebiet wechselt 
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sich mit kleineren bewaldeten Arealen (z.B. baumgesäumte Ufer der Ilmenau), landwirtschaftlichen Flächen, 
Wasserflächen (Ilmenau, div. Bäche) und einer sich zu verdichten beginnenden Verkehrswegeinfrastruktur 
ab. 

Eine Verteilung der Bodenrauigkeit um den Standort ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich. Die Daten 
wurden dem CORINE-Kataster [1] entnommen. 

 
Abbildung 3: Rauigkeitslänge in Metern in der Umgebung des Standortes nach CORINE-Datenbank 
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Das folgende Luftbild verschafft einen detaillierten Überblick über die Nutzung um den Standort. 

 
Abbildung 4: Luftbild mit der Umgebung des Standortes 

 Orographie 
Der Standort liegt auf einer Höhe von etwa 20 m über NHN. Die Umgebung ist orographisch moderat geglie-
dert. Naturräumlich liegt Bienenbüttel am nördlichen Rand des Uelzener Beckens. Umgeben ist das Becken 
von Endmoränenzügen der Lüneburger Heide, der Ostheide im Nordosten, der Luheheide im Nordwesten 
und der Hohen Heide im Westen. 

Die Grundmoränenlandschaft des Uelzener Beckens ist ein reines Agrargebiet. Das in der Mitte der Lünebur-
ger Heide gelegene Becken wird ringsum von Höhenzügen umrahmt, die die Beckenfläche um 60 m und im 
Bereich des Blauen und Wierener Berg bis zu 130 m über NHN überragen. Die nach Norden offene Mulde 
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wird von der Ilmenau durchflossen, die in den anderen Naturräumen entspringende Bachläufe aufnimmt. 
Der Landschaftscharakter ist von offenen, aufgeweiteten Talniederungen geprägt.  

Der Standort liegt 430 m westlich der Ilmenau, einem linken Nebenfluss der Elbe, der hier großräumig eine 
SO-NW-Orientierung aufweist, wie nachfolgende Abbildung 5 in der Bildmitte auch vermittelt. Im Lokalen 
zeigt Abbildung 10 (s. obere Bildhälfte) dann, dass die Ilmenau einmal in Standortnähe und noch einmal im 
Norden Bienenbüttels stufenartig nach Westen umschwenkt. Der obengenannte Bachreichtum wird für die 
Gemeinde Bienenbüttel durch den Bienenbütteler Mühlenbach, dem Eitzener-Bach, dem Varendorfer Bach, 
dem Krumbach, dem Forellenbach, dem Riester Bach sowie der Vierenbach bescheinigt. 

Die nachfolgende Abbildung verschafft einen Überblick über das Relief. 

 
Abbildung 5: Orographie um den Standort 
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Abbildung 6: Flächenhafte Darstellung des Gütemaßes zur Bestimmung der Ersatzanemometerposition 

Die zweidimensionale Darstellung bezieht sich lediglich auf die ausgewertete Modellebene im Bereich von 
13,7 m. Auf diese Höhe wurden im folgenden Abschnitt 4 die Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten 
bezogen, um vergleichbare Werte zu bekommen. 

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der bestimmten Ersatzanemometerposition im Relief um den Standort. 
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Abbildung 7: Ersatzanemometerposition im Relief um den Standort 
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 Prüfung der Übertragbarkeit meteorologischer Daten 

 Allgemeine Betrachtungen 
Die großräumige Luftdruckverteilung bestimmt die mittlere Richtung des Höhenwindes in einer Region. Im 
Jahresmittel ergibt sich hieraus für Niedersachsen das Vorherrschen der westlichen bis südwestlichen Rich-
tungskomponente. Das Geländerelief und die Landnutzung haben jedoch einen erheblichen Einfluss sowohl 
auf die Windrichtung infolge von Ablenkung und Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch 
Effekte der Windabschattung oder der Düsenwirkung. Außerdem modifiziert die Beschaffenheit des Unter-
grundes (Freiflächen, Wald, Bebauung, Wasserflächen) die lokale Windgeschwindigkeit, in geringem Maße 
aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit. 

Bei windschwacher und wolkenarmer Witterung können sich wegen der unterschiedlichen Erwärmung und 
Abkühlung der Erdoberfläche lokale, thermisch induzierte Zirkulationssysteme wie beispielsweise Berg- und 
Talwinde oder Land-Seewind ausbilden. Besonders bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die bei klarem und 
windschwachem Wetter nachts als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise über Freiflächen (wie z. B. Wiesen 
und Wiesenhängen) entsteht und der Geländeneigung folgend je nach ihrer Steigung und aerodynamischen 
Rauigkeit mehr oder weniger langsam abfließt. Diese Kaltluftflüsse haben in der Regel nur eine geringe ver-
tikale Mächtigkeit und sammeln sich an Geländetiefpunkten zu Kaltluftseen an. Solche lokalen Windsysteme 
können meist nur durch Messungen am Standort erkundet, im Falle von nächtlichen Kaltluftflüssen aber auch 
durch Modellrechnungen erfasst werden. 

 Meteorologische Datenbasis 
In der Nähe des untersuchten Standortes liegen sechs Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (Abbil-
dung 8), die den Qualitätsanforderungen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] genügen. 
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Abbildung 8: Stationen in der Nähe des untersuchten Anlagenstandortes 

Die Messwerte dieser Stationen sind seit dem 1. Juli 2014 im Rahmen der Grundversorgung für die Allge-
meinheit frei zugänglich. Für weitere Messstationen, auch die von anderen Anbietern meteorologischer Da-
ten, liegt derzeit noch keine abschließende Bewertung vor, inwieweit die Qualitätsanforderungen der VDI-
Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] erfüllt werden. Deshalb werden sie im vorliegenden Fall zunächst nicht berück-
sichtigt.  

Die folgende Tabelle gibt wichtige Daten der betrachteten Stationen an. 
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 Tabelle 3: Zur Untersuchung verwendete Messstationen 

Station Kennung Entfernung 
[km] 

Geberhöhe 
[m] 

geogr. 
Länge 

[°] 

geogr. 
Breite 

[°] 

Höhe 
über NHN 

[m] 

Beginn der 
Datenbasis 

Ende der 
Datenbasis 

Boizenburg 591 31 15,0 10,6878 53,3911 45 28.03.2008 01.01.2016 

Faßberg 1339 33 10,0 10,1885 52,9157 73 28.03.2008 01.01.2016 

Lüchow 3093 47 10,0 11,1374 52,9724 16 28.03.2008 01.01.2016 

Soltau 4745 51 10,0 9,7930 52,9604 75 28.03.2008 01.01.2016 

Bergen 368 53 10,0 9,9248 52,8152 70 28.03.2008 01.01.2016 

Hamburg-Fuhlsbüt-
tel 

1975 65 10,0 9,9881 53,6332 14 28.03.2008 01.01.2016 

 

Die folgende Abbildung stellt die Windrichtungsverteilung jeweils über den gesamten verwendeten Mess-
zeitraum der Stationen dar. 
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Abbildung 9: Windrichtungsverteilung der betrachteten Messstationen 

Die Richtungsverteilungen der sechs Bezugswindstationen lassen sich wie folgt charakterisieren: 

Für Boizenburg liegt das Hauptmaximum auf 240° aus West-Südwest. Näherungsweise ist dieser Verteilung 
eine gekrümmte Achse von West-Südwest nach Ost-Südost einzuziehen, wo ein scharf definiertes Nebenma-
ximum liegt. Die Station Boizenburg befindet sich auf einer frei anströmbaren Position oberhalb dar Elbaue. 
Die Elbe wendet sich bei Boizenburg, aus Westen kommend, nach Südosten, so dass das südöstliche Neben-
maximum dem Elbverlauf folgt. 

Die Station Faßberg hat ihr Hauptmaximum aus 240°, aus West-Südwest. Die Verteilung folgt einer Achse 
nach Ost, wo ein ausgeprägtes und schärfer definiertes Nebenmaximum liegt. Die Station liegt am Flieger-
horst Faßberg, einem Militärflugplatz. Die West-Ost-verlaufende Start- und Landebahn wird im Nordosten 
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von einem leichten Heidehöhenzug flankiert. Dieser behindert lokal die großräumige Anströmung zumindest 
im nordöstlichen Bereich etwas und mag für das Ostmaximum bei gleichzeitigen Nordminimum mitverant-
wortlich sein. 

Lüchow hat das Hauptmaximum bei 240° aus West-Südwesten, die Hauptwindrichtung ist aber bis nach 210° 
verbreitert. Die Verteilung folgt einer Südwest-Nordost-Achse mit einem moderaten Nebenmaximum aus 
Nord-Nordosten. Lüchow liegt in der flachen Lüchower Niederung. Die Niederung der lokal SSW-N-fließen-
den Jeetzel und der westlich der Stadt liegende Endmoränenzug des Hohen Drawehn mögen die großräumig 
typische Anströmung mesoskalig überlagern. 

Soltau hat das Hauptmaximum bei 240°, aus West-Südwest. Die Verteilung folgt einer Achse nach Ost, wo 
ein ausgeprägtes und schärfer definiertes Nebenmaximum liegt. Die Station liegt im Naturraum der Walsro-
der Lehmgeest im Übergang zur Südheide im Osten. Beide Teileinheiten gehören zur Lüneburger Heide. Die 
Landschaft gestaltet sich abwechslungsreich, als eine Folge von bewaldeten Hügeln und feuchten Niederun-
gen. Die großräumig typische Südwestanströmung wird durch die Umströmung einzelner Hügel, oder auch 
durch Abschirmungseffekte an diesen, breiter in den Winkelbereich zwischen 180° und 300° gestreut, die 
Hauptanströmung orientiert sich fast spiegelsymmetrisch am dominierenden Zentrum. 

Die Richtungsverteilung der Station Bergen ist dominiert durch ein scharfes Hauptmaximum aus Südwest bei 
210°, d.h. der Wind ist stark auf diese eine Richtung kanalisiert. Der großräumige Höhenwind, der die Vertei-
lungen der umliegenden Stationen prägt, hinterlässt hier nur zwei schwache Nebenmaxima aus West und 
aus Ost. Die Station liegt in einer Rodungsinsel im welligeren und hügeligeren südlichen Teil der Südheide. 
Sie wird dabei hufeisenförmig von, von Nordwesten über Norden bis nach Südosten reichenden, leicht er-
höhten Endmoränenrücken umgeben. Nur nach Südwesten fällt das Gelände stärker ab. 

Die auf einem Flughafengelände gelegene innerstädtische Station Hamburg-Fuhlsbüttel hat das Hauptmaxi-
mum aus Südwest bei 240° und folgt einer Achse nach Ost-Nordost, wo das Nebenmaximum liegt. Zwei wei-
tere Nebenmaxima liegen im Nordwesten und im Südosten. Deutliche Minima kommen aus Süden und Nor-
den. Hier ist die für freie Anströmung typische Richtung des Höhenwindes durch lokale Effekte schwach über-
lagert. 

 Erwartungswerte für Windrichtungsverteilung und 
Windgeschwindigkeitsverteilung am untersuchten Standort 

Über die allgemeine Betrachtung in Abschnitt 4.1 hinausgehend wurde mit einer großräumigen prognosti-
schen Windfeldmodellierung berechnet, wie sich Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeitsvertei-
lung am untersuchten Standort gestalten. Dazu wurde ein Modellgebiet gewählt, das den untersuchten 
Standort mit einem Radius von zehn Kilometern umschließt. Die Modellierung selbst erfolgte mit dem prog-
nostischen Windfeldmodell GRAMM [3], die Antriebsdaten wurden aus den REA6-Reanalysedaten des Deut-
schen Wetterdienstes [5] gewonnen. Abweichend vom sonst üblichen Ansatz einer einheitlichen Rauigkeits-
länge für das gesamte Modellgebiet (so gefordert von der TA Luft im Kontext von Ausbreitungsrechnungen 
nach Anhang 2) wurde hier eine örtlich variable Rauigkeitslänge angesetzt, um die veränderliche Landnut-
zung im großen Rechengebiet möglichst realistisch zu modellieren. Die folgende Abbildung zeigt die ortsauf-
gelösten Windrichtungsverteilungen, die für das Untersuchungsgebiet ermittelt wurden. 
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Abbildung 10: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilungen im Untersuchungsgebiet 

Mit den modellierten Windfeldern wurden die erwarteten Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsvertei-
lungen an der Ersatzanemometerposition in einer Höhe von 13,7 m berechnet. Die Verteilungen sind in den 
folgenden Abbildungen dargestellt. 
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Abbildung 11: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilung für die Ersatzanemometerposition 
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